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Unterhaltspflichten
Landesspezifische Informationen und Online-Formulare gemäß der Verordnung (EG) Nr. 4/2009

Allgemeine Informationen
Die Verordnung (EG) Nr. 4/2009 des Rates vom 18. Dezember 2008 über Unterhaltspflichten soll die effiziente
und rasche Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen gewährleisten.

Sie enthält neun Formblätter, die die Kommunikation zwischen den Zentralen Behörden erleichtern und die
elektronische Antragstellung ermöglichen sollen.

Die Verordnung gilt für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

Dänemark hat im Wege einer Erklärung zu einem mit der Europäischen Gemeinschaft geschlossenen
Parallelabkommen (ABl. L 149 vom 12.6.2009, S. 80) seine Absicht bestätigt, die mit der Verordnung (EG) Nr.
4/2009 vorgenommenen Anderungen der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 umzusetzen.

Dänemark hat seine Absicht bestätigt, die Durchführungsverordnung vom 10. November 2011 zur Festlegung
der Anhänge X und XI der Verordnung (EG) Nr. 4/2009 des Rates vom 18. Dezember 2008 über die
Zuständigkeit, das anwendbare Recht, die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen und die
Zusammenarbeit in Unterhaltssachen umzusetzen. (Mitteilung Dänemarks, ABl. L 195 vom 18.7.2013, S. 1)

Dänemark ist nicht durch das Haager Protokoll von 2007 gebunden.

Seit dem 1. Januar 2021 ist das Vereinigte Königreich kein EU-Mitgliedstaat mehr. Im Bereich der Ziviljustiz
kommt für vor dem Ablauf des Ubergangszeitraums eingeleitete und noch anhängige Verfahren jedoch weiterhin
EU-Recht zur Anwendung. Darum ist es noch bis Ende 2024 möglich, das Vereinigte Königreich in dynamischen
Online-Formularen auszuwählen – allerdings nur für die Zwecke dieser Verfahren.

Auf dem Europäischen Justizportal finden Sie Informationen über die Anwendung der Verordnung und ein einfach
handhabbares Tool zum Ausfüllen der Formulare. Das Europäische Justizielle Netz für Zivil- und Handelssachen
hat Leitlinien für die Verwendung der Anhänge der Unterhaltsverordnung ausgearbeitet, die in 23 Amtssprachen
zur Verfügung stehen.

Nicht verbindliches Formular für die Einforderung von
Unterhaltsrückständen
Um die Anwendung der Unterhaltsverordnung in der Praxis und die Wahrnehmung der sich hieraus für die Bürger
ergebenden Rechte EU-weit zu erleichtern, hat das Europäische Justizielle Netz für Zivil- und Handelssachen ein
nicht verbindliches Formular für die Einforderung von Unterhaltsrückständen ausgearbeitet.

Dieses nicht verbindliche Formular, das die Geltendmachung ausstehender Unterhaltszahlungen erleichtern soll,
steht in 23 Sprachen zur Verfügung. Hinweise für das Ausfüllen des Formulars sind beigefügt. Das Formular ist in
folgenden Formaten verfügbar: PDF  (946 Kb)  und XLS  (441 Kb) .

https://e-justice.europa.eu/home_de
https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action_de
https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/european-judicial-atlas-civil-matters_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A02009R0004-20181231
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:149:0080:0080:DE:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:293:0024:0025:DE:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:195:0001:0001:DE:PDF
https://e-justice.europa.eu/47/DE/family_maintenance?clang=de
https://online-forms.e-justice.europa.eu/online-forms/maintenance-obligations-forms_de
https://e-justice.europa.eu/21/DE/european_judicial_network_in_civil_and_commercial_matters?clang=de
https://op.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/8aa572b8-6eb3-11e8-9483-01aa75ed71a1
https://e-justice.europa.eu/21/DE/european_judicial_network_in_civil_and_commercial_matters?clang=de
https://e-justice.europa.eu/fileDownload.do?id=6c812734-38a3-4049-996a-d3e16bc5b322
https://e-justice.europa.eu/fileDownload.do?id=6c812734-38a3-4049-996a-d3e16bc5b322
https://e-justice.europa.eu/fileDownload.do?id=11053d17-b9b5-49c0-96a4-609da88f9130
https://e-justice.europa.eu/fileDownload.do?id=11053d17-b9b5-49c0-96a4-609da88f9130
https://e-justice.europa.eu/fileDownload.do?id=6c812734-38a3-4049-996a-d3e16bc5b322
https://e-justice.europa.eu/fileDownload.do?id=11053d17-b9b5-49c0-96a4-609da88f9130
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Nicht verbindliches Formular für gütliche Regelungen
Um die Umsetzung der Unterhaltsverordnung und die wirksame grenzüberschreitende Geltendmachung von
Unterhaltsansprüchen zu erleichtern, entwickelte das Europäische Justizielle Netz für Zivil- und Handelssachen
ein (nichtobligatorisches) Formular für gütliche Regelungen.

Bei einer gütlichen Regelung der Streitigkeit wird auf eine Beilegung der Streitigkeit vor Gericht und/oder ein
Vollstreckungsverfahren verzichtet. Dies kann dazu beitragen, langwierige und komplexe Verfahren zu
vermeiden. Dieses Formular hilft den Zentralen Behörden dabei, eine gütliche Regelung zwischen den Parteien
zu fördern und die Sprachbarrieren zu überwinden, um die freiwillige Zahlung von Unterhalt zu erreichen, Dieses
Formular ist in 23 Sprachen verfügbar. Es kann in folgenden Formaten abgerufen werden: PDF  (105 Kb) 

Für genauere Informationen zu dem gewünschten Land klicken Sie bitte auf dessen Flagge.

Links zum Thema
Haager Protokoll vom 23. November 2007

ARCHIVIERTE Website des Europäischen Gerichtsatlas (eingestellt am 30. September 2017)

ZUSTÄNDIGE GERICHTE/BEHÖRDEN SUCHEN

Mit der nachstehenden Suchfunktion können Sie das/die für einen bestimmten EU-Rechtsakt zuständige(n)
Gericht(e) bzw. Behörde(n) identifizieren. Hinweis: Wir bemühen uns um größtmögliche Richtigkeit der
Ergebnisse. Dennoch kann es in seltenen Fällen vorkommen, dass die Zuständigkeit nicht genau bestimmt
werden konnte und Sie daher möglicherweise nicht fündig werden.

Letzte Aktualisierung: 31/01/2025

Diese Seite wird von der Europäischen Kommission verwaltet. Die Informationen auf dieser Seite geben nicht unbedingt den
offiziellen Standpunkt der Europäischen Kommission wieder. Die Kommission übernimmt keinerlei Verantwortung oder
Haftung für Informationen, die dieses Dokument enthält oder auf die es verweist. Angaben zum Urheberrechtsschutz für EU-
Websites sind dem rechtlichen Hinweis zu entnehmen.

https://e-justice.europa.eu/fileDownload.do?id=de0e455f-9822-426a-b82a-d37f4213a4c0
https://e-justice.europa.eu/fileDownload.do?id=de0e455f-9822-426a-b82a-d37f4213a4c0
https://e-justice.europa.eu/fileDownload.do?id=de0e455f-9822-426a-b82a-d37f4213a4c0
https://e-justice.europa.eu/fileDownload.do?id=de0e455f-9822-426a-b82a-d37f4213a4c0
https://e-justice.europa.eu/fileDownload.do?id=de0e455f-9822-426a-b82a-d37f4213a4c0
https://www.hcch.net/de/instruments/conventions/full-text/?cid=133
https://wayback.archive-it.org/12090/20170907154442/http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/mo_information_de.htm

